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Artikel 18 
Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus zwei Mitgliedern. Sie über-  GPK 
prüft das Rechnungswesen und die Vermögensbestände sowie die allgemeine 
Geschäftsführung des Vorstandes. Sie erstattet über ihren Befund Bericht und 
Antrag an die ordentliche Delegiertenversammlung. 
 


